
Letter of Intent  

zur Sicherstellung der Schulsozialarbeit  

in Leverkusen für die Jahre 2015 ff. 

 

Präambel 

Bei der Schulsozialarbeit handelt es sich um ein Leistungsangebot der Jugendhilfe 

an Schulen auf der Basis gemeinsamer Verantwortung und verbindlicher Kooperati-

onsregelungen. Sie umfasst verschiedene sozialpädagogische und sozialarbeiteri-

sche Aktivitäten in den Schulen in enger Abstimmung mit den regionalen Teams des 

Allgemeinen Sozialdienstes und den Kinderschutzfachkräften.  

 

Das Aufgabenspektrum umfasst: 

 

- die Beratung von jungen Menschen, insbesondere in schwierigen  

Lebenslagen;  

- die Förderung von sozialem Lernen, Konfliktbewältigung und Prävention;  

- den Umgang mit Schulverweigerung;  

- die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei Lernschwierigkeiten; 

- die Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf; 

- die Schaffung von Bildungsangeboten und Freizeitgelegenheiten; 

- die Förderung von Partizipation an schulischen und außerschulischen  

Aktivitäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ausgangslage 

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 09.12.2013 beschlossen, die 

derzeit besetzten Stellen in der Schulsozialarbeit zur Umsetzung des Bildungs- und 

Teilhabepakets bis zum 31.12.2014 weiter zu finanzieren. Die Verwaltung wurde auf-

gefordert, für insgesamt 10 Stellen in der Schulsozialarbeit, 4 Vollzeitstellen in der 

Trägerschaft der Katholischen Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg 

gGmbH und 6 Vollzeitstellen bei der Stadt Leverkusen, ab dem 01.01.2015 eine ge-

sicherte Finanzierung zu entwickeln.  

 

Absichtserklärung 

Der Rat der Stadt Leverkusen beabsichtigt, die Finanzierung von 10 Vollzeitstellen im 

Bereich der Schulsozialarbeit in Leverkusen für die Jahre 2015 ff. dauerhaft sicher-

zustellen. Damit einhergehend ist beabsichtigt, die derzeit in der Trägerschaft der 

Katholischen Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH eingesetz-

ten 4 Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit ab dem 01.01.2015 fortzuführen. Die not-

wendigen finanziellen Mittel zur Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ab 2015 werden im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2015 zur Ver-

fügung gestellt. 

 

Leverkusen, den _________________  

 

 

________________________________  

Reinhard Buchhorn     

Oberbürgermeister Stadt Leverkusen 


